
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/5/14 5Ob57/02x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.2002

Norm

ABGB §154 Abs3 G

MRG §12 A

MRG §12 B

MRG §46

Rechtssatz

Es bestehen keine Bedenken, die rückwirkende Kraft der Genehmigung einer Mietrechtsabtretung durch die

P6egschaftsbehörde dem Vermieter als Dritten gegenüber zu bejahen, wenn seine Rechtsposition dadurch keine

Verschlechterung erfährt.
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